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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 720 (REVISED) 
VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS  
IM ZUSAMMENHANG MIT SONSTIGEN INFORMATIONEN 

(ISA [DE] 720 (Revised))  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder  

nach dem 15.12.2016 enden)  

[ISA [DE] 720 (Revised) gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am 

oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor 

dem 31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Ab-

schlüssen für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Aus-

nahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der 

Anlage D.1 des ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung 

für eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler 

Stelle in der WP-Praxis festzuhalten.]  
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des 

Abschlussprüfers im Zusammenhang mit sonstigen Informationen“ ist im Zusammenhang 

mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer 

Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“ zu lesen. 

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeiten 

des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit anderen (als dem Abschluss und dem dazuge-

hörigen Vermerk des Abschlussprüfers) im Geschäftsbericht einer Einheit enthaltenen Infor-

mationen – ob Finanzinformationen oder nichtfinanzielle Informationen. Der Geschäftsbericht 

einer Einheit kann aus einem einzelnen Dokument oder Dokumenten, die zusammen demsel-

ben Zweck dienen, bestehen.  

D.1.1 In Deutschland besteht die handelsrechtliche Rechnungslegung aus dem Abschluss und – 

sofern einschlägig – dem Lagebericht. Daher finden sich in diesem ISA [DE] auch Ausführun-

gen zum Umgang mit Angaben im Lagebericht.  

2 Dieser ISA [DE] ist im Kontext einer Abschlussprüfung [einschließlich – sofern einschlägig – 

der Prüfung des Lageberichts] durch einen unabhängigen Abschlussprüfer verfasst. Dement-

sprechend sind die Ziele des Abschlussprüfers in diesem ISA [DE] im Kontext des in Tz. 11 

des ISA [DE] 2001 genannten übergeordneten Ziels des Abschlussprüfers zu verstehen. Die 

Anforderungen der [IDW Prüfungsstandards (IDW PS) und] ISA [DE] sind darauf ausgerichtet, 

den Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, die in den [IDW PS und] ISA [DE] bestimmten 

Ziele und damit die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers zu erreichen. Das Prüfungs-

urteil zum Abschluss [und – sofern einschlägig – das Prüfungsurteil zum Lagebericht] erstreckt 

sich weder auf die sonstigen Informationen, noch verlangt dieser ISA [DE] vom Abschlussprü-

fer die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die über die zur Bildung eines Prüfungsurteils zum 

Abschluss [und – sofern einschlägig – zur Bildung eines Prüfungsurteils zum Lagebericht] er-

forderlichen hinausgehen.  

 

1 ISA[DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstim-
mung mit den International Standards on Auditing“.  


